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Bekanntmachung 
des Beschlusses über zusätzliche Wohnungs

und Sozial-Investitionen.
Vom 25. Juni 1953

Nachstehend wird der Beschluß des Ministerrates vom 25. Juni 1953 über zusätzliche Wohnungs- und Sozial. 
Investitionen bekanntgemacht.

Berlin, den 25. Juni 1953
Staatssekretär der Regierung 

und Chef der Regierungskanzlei 
D r. G e y e r

Beschluß

A) Neubauten von Wohnungen

1. Der Rat des Bezirkes erteilt auf Grund des ihm 
für die zusätzlichen Aufgaben des volkseigenen 
Wohnungsbaues zugeteilten Volumens sofort den 
Räten der Kreise und der kreisfreien Städte Kon
trollziffern.

2. Die Räte der Kreise und der kreisfreien Städte sind 
für die Durchführung der Neubauten Verantwort
lich.

3. Die Leiter der Abteilungen Aufbau der Räte der 
Kreise bzw. der kreisfreien Städte werden ermäch
tigt, die erforderlichen Unterlagen bzw. Teilunter
lagen für die Durchführung der Neubauten zu be
stätigen.

4. Die Baubetriebe haben auf Grund der Teilunter
lagen mit dem Investitionsträger Teilbauleistungs
verträge abzuschließen,

5. Die Deutsche Investitionsbank wird ermächtigt:
a) bis zum 31. Oktober 1953 Teilfinanzierungen vor

zunehmen,
b) 15«/» der geschätzten Gesamtbaukosten dem In

vestitionsträger sofort auf Grund des vorläufigen 
Investitionsplanes für die Finanzierung der Bau
stelleneinrichtung und die Finanzierung der 
Ausschachtungsarbeiten zur Verfügung zu 
stellen.

6. Die Investitionsträger haben der zuständigen Zweig
stelle der Deutschen Investitionsbank für die Teil.
finanzicrung mindestens vorzulegen:
a) den Teilbauleistungsvertrag,
b) die von der Abteilung Aufbau der Räte der 

Kreise bzw. der kreisfreien Städte bestätigten 
Teilausführungszeichnungen und bautechnischen 
Teilkostenpläne,

c) den vorläufigen Investitionsplan (0761) für zu. 
sätzliche Aufgaben,


